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Nachhaltige Stadtentwicklung im Stadtentwicklungsplan  

Städtebauliche Entwicklung im Innenbereich vor einer Bebauung im Außenbereich.  

Reduzierung des Flächenverbrauchs und Erhaltung landwirtschaftlich hochwertiger Flächen. Entstehung 

eines urbanen und gemischten Stadtquartiers auf 116 ha im Passivhausstandard, das Wohnraum für ca. 

5.500 Einwohner und Büro- und Gewerbeflächen für 7.000 Arbeitsplätze schafft.  

Städtebaulicher Wettbewerb „Bahnstadt Heidelberg“ 2001: Siegerentwurf Büro Trojan & Trojan als 

Grundlage der Rahmenplanung.  

2007-2008 erfolgte die Gründung der Entwicklungsgesellschaft Heidelberg (EGH) und Kauf der Flächen des 

ehemaligen Güterbahnhofs (ca. 60 ha) von der Deutschen Bahn AG. Die Herstellung der Ausgleichsflächen 

erfolgte vor der Bauerschließung ab 2008. 

Seit 2009 Erschließung der Bauflächen und sukzessive Herstellung in mehreren Bauabschnitten im  

Gesamtvolumen von ca. 55 Mio €. Fortschreibung der Rahmenplanung. 

Stand Juni 2013: Bedeutendes wissenschaftsnahes Pilotprojekt „Skylabs“ und ca. ein Drittel der Bauflächen 

sind hergestellt. Es leben ca. 300-500 neue Bewohner in der Bahnstadt. Gegenwärtig erfolgt die Herstellung 

der ersten Bauabschnitte von Park- und Freianlagen in einem Gesamtvolumen von ca. 10 Mio €. 
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Gesamtfläche des neuen Stadtteils Bahnstadt  116 ha 

Ausgleichsflächen       13 ha 

Kosten der AEM Maßnahmen:               ca. 5,5 Mio € 



Bahnstadt Heidelberg – Besonderer Artenschutz in der Bauleitplanung 

Vornutzung 

Infrastruktur- und Verkehrsbrachen (ca. 60 ha ehemalige Bahnflächen, Teilversiegelung, Teilflächen mit 

Altlasten), Dauer des Brachliegens  ca.12 Jahre. 

Entwicklung von Spontanvegetation und Lebensräume für seltene und gefährdete Arten. 

 

Anbindung 

Lage am Stadtrand, überwiegend angrenzend an Gewerbeflächen und landwirtschaftliche Flächen, 

ehemaliger Eigentümer war u.a. die Deutsche Bahn AG,  

 

Eigentümer 

Heutiger Inhaber ist die Entwicklungsgesellschaft Heidelberg (EGH) und die Stadt Heidelberg 

 

Ansichten der Bahnstadt vor der Bebauung 
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Frühzeitige Prüfung der Umweltbelange 

Zur Vorprüfung wurde für die gesamte Bahnstadt im November 2004 ein Umweltbericht erstellt. Erste 

ökologische Kartierungen stammen aus dem Jahr 2002. 

Fazit des Umweltberichts: Es sind keine Umweltauswirkungen zu erwarten, die das Vorhaben in seiner 

Gesamtheit in Frage stellen.  

Weiterer Untersuchungsbedarf für einzelne Umweltbelange: z.B. zum Umgang mit den im Planungsgebiet 

vorhandenen geschützten Arten.  

 

geschützte Arten (gem. Anhang 4 FFH-Richtlinie) 

 

Mauereidechse 

Zauneidechse 



Weitere Arten 
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Turmfalke 

Schwarzkehlchen 

Blauflügelige 

Ödlandschrecke 

Zwergfledermaus 

Katzenminze 

Weitere geschützte Arten: 

8 europäisch geschützte Vogelarten (Baumpieper, Dorngrasmücke, 

Kleinspecht, Neuntöter); weitere 19 ungeschützte Vogelarten als Brutvögel 

Fledermausarten (Zwergfledermaus, Kleines Mausohr, ...) 

Heuschreckenarten (Blauflügelige Sandschrecke, Italienische Schönschrecke) 

Flora (Feinblättrige Schafgarbe, Katzenminze, Natternkopf ...) 
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Ausgleichskonzept 

Für die geschützten Arten auf den Bahnbrachen mussten externe Ausgleichsflächen gefunden werden. 

Das Bodenmanagement (mit Kampfmittelerkundung und -beseitigung) bedeutete fast die gesamte 

Entfernung bzw. Umlagerung des Oberbodens. 

Ab 2005 wurde basierend auf dem seinerzeit gültigen 

 

 43 BNatSchG auf Rahmenplanebene mit der 

Grünordnungsplanung begonnen. Antrag auf artenschutzrechtliche Befreiung. 

Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung: mit der Erschließung wurden ab 2008 auf einer Fläche von 

12 ha Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang realisiert 

(Kompensationsmaßnahmen innerhalb der Bahnstadt und externe Ausgleichsmaßnahmen). 

 

Weitere Auflagen: 

Begrünung von 66% der Dachflächen 

25% der öffentlichen Grünflächen müssen Lebensraumfunktionen für die geschützen Arten aufweisen 

Integration von ökologisch hochwertigen Strukturen (z.B. Trockenmauern, Schotterflächen) 

Verwendung heimischer Pflanzen (Gehölze in öffentlichen Grünanlagen) 

 



Bahnstadt Heidelberg – Besonderer Artenschutz in der Bauleitplanung 

Übersichtsplan der Ausgleichsflächen: E-Flächen liegen innerhalb des Rahmenplangebiets,  

A-Flächen außerhalb (Quelle: EGH Heidelberg) 
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Finanzierung 

Für die gesamte Bahnstadt werden von den Grundstückseigentümern Ausgleichsabgaben erhoben. Über 

diese werden auch die Kompensationsmaßnahmen finanziert.  

Was wurde hergestellt 

•  Schaffung möglichst nährstoffarmer, trockenwarmer Standorte (Schotter-, Splitt- und Sandflächen),  

•  Es wurde ein Mosaik von Gehölzstrukturen (meist auf der Nord- bzw. Ostböschung ehemaliger   

   Bahndämme) angelegt, „Sukzessionswäldchen“ 

•  Offenland trocken-warmer Standorte, „Dünencharakter“ 

•  Trockenmauern, Gabionen, Steinriegel, Bahnschwellen sowie Totholzstrukturen (Reisigbündel,  

    Wurzelstöcke, Baumstämme), 

•  Entwicklung eine eigenen Saatgutmischung gebietsheimischer Arten 
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Vor der Herstellung 
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Während der Herstellung, 2008 
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Kurz nach der Herstellung 
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Umsiedlung der Eidechsenpopulationen 

Das Bodenmanagement erfolgte unter Berücksichtigung der Phänologie der streng geschützten Arten. 

Die Umsiedlung der Eidechsen wurde in zwei Etappen in den Jahren 2008 und 2009 auf den neu erstellten 

Ausgleichsflächen durchgeführt. Zur Ansaat und Bepflanzung wurde autochthones Pflanz- und Saatgut 

verwendet. 

 

 
Mauereidechsen 

geschätzt         700 

umgesiedelt     3300 

 

Zauneidechsen 

geschätzt         100 

umgesiedelt     100 
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Negative Presse 
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Kritik der Naturschutzverbände 

Die Umsiedlung der Mauereidechsen wurde von Seiten der Naturschutzverbände kritisiert und deren Erfolg 

in Frage gestellt, da die Habitate als noch nicht geeignet angesehen wurden.  

 

Kritikpunkte waren: 

•  Keine ausreichende Vegetation vorhanden 

•  Kein ausreichender Schutz und zu geringes Nahrungsangebot für die Eidechsen 

•  Statt der zuvor geschätzten 800 Eidechsen wurden ca. 3.500 Eidechsen umgesiedelt 

•  Größe der Ausgleichsflächen zu gering  

•  Das Fehlen einer kompletten Umzäunung der Flächen 
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Monitoring auf der Fläche A 3 

 

umgesiedelt 2008: ca. 1050  adulte Tiere  

    davon 11 Zauneidechsen 

Erfassung 2009:  76 Mauereidechsen 

    geschätzt ca. 380  adulte Tiere 

Erfassung 2010:  168 Mauereidechsen 

    geschätzt ca. 840  adulte Tiere 

    6 Zauneidechsen 

    geschätzt ca. 18  adulte Tiere 

 

Im Jahr 2011 wurden im Rahmen einer Bachelorarbeit 78 Mauereidechsen 

auf einer Probefläche der Ausgleichsfläche A3 gezählt, die ca. 1/10 der 

Gesamtfläche umfasst. 

 

Monitoring ist 2013 noch nicht abgeschlossen. Beobachtungen bestätigen 

eine positive Entwicklung der Population. 
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Die Ausgleichsflächen im Jahr 2012 
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Die Ausgleichsflächen  im Jahr 2012 
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Die Ausgleichsflächen im Jahr 2013 
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Die Ausgleichsflächen  im Jahr 2013 
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Pflege / Unterhaltung der Ausgleichsflächen 

Entwicklungspflege durch Fachfirmen (Vergabe): 

 

Die jährlichen Kosten für die Entwicklungspflege liegen bei 

durchschnittlich ca. 1,10 €/m².  

 

Auf sehr mageren, großflächigen Standorte betragen sie 

ca. 0,70 €/m², auf kleinen Flächen bis zu 1,50 €/m².  

 

Prognose: die Entwicklung der Pflegekosten ist abhängig 

von der zu erwartenden zunehmenden Nutzung der Wege 

(bspw. Ablagerung von Abfall) und ggf. von erforderlichen 

Maßnahmen im Falle einer Eutrophierung von Teilflächen. 

 

(Quelle: IUS Weibel & Ness GmbH, 69115 Heidelberg) 
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